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EF und Q1: Termine Selbsttests und Klausuren 
 
Am kommenden Montag beginnt für euch der Wechselunterricht. Zum Schutz aller Schülerinnen und 
Schüler werden wir auch in der Phase des Wechselunterrichts Termine zum Selbsttest anbieten. Die 
Termine sind so angelegt, dass jede/r die Gelegenheit hat, unabhängig davon, ob sie/er sich im 
Präsenz- oder im Distanzunterricht befindet, rechtzeitig vor einem Klausurtermin einen Selbsttest am 
WBG durchzuführen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler der EF, die sich im Präsenzunterricht befinden, werden montags und 
mittwochs in den Stunden getestet, die für sie die ersten ihres regulären Schultages sind. Beispiel: Hat 
eine Schülerin mittwochs erst zur zweiten Stunde Unterricht, wird sie in der zweiten Stunde zu Beginn 
ihres Kurses im Fachraum getestet.  
 
Die Schülerinnen und Schüler der Q1, die sich im Präsenzunterricht befinden, werden montags und 
mittwochs zu Beginn des LK-Blocks getestet.  
 
ACHTUNG!!! Im Falle einer Erkrankung der Fachlehrkraft wird die Testung durch eine 
Vertretungskraft übernommen. Deshalb besteht im Vertretungsfall Anwesenheitspflicht. 
 
Die Schülerinnen und Schüler, die sich im Distanzunterricht befinden, aber eine Klausurverpflichtung 
haben, können sich zu den nachstehend aufgeführten Terminen in der Schule testen:  
  
Testtermine Mo Di Mi Do Fr Sa So 
EF WBG R094  

ab 13.30 bis 
14.15 Uhr 

 WBG R094  
ab 13.30 bis 
14.15 Uhr 

   Bürgertest 

Q1  WBG R094  
ab 14.30 bis 
15.15 Uhr 

 WBG R094  
ab 14.30 bis 
15.15 Uhr 

   Bürgertest 

 
Ein negativer Test am Montagnachmittag berechtigt zur Teilnahme an den Klausuren von Dienstag 
und Mittwoch. Ein negativer Test am Mittwochnachmittag berechtigt zur Teilnahme an den Klausuren 
von Donnerstag und Freitag. 
 
Schülerinnen und Schüler, die an einem Montag eine Klausur schreiben, müssen am Wochenende 
(Samstag oder besser: Sonntag) einen Bürgertest machen. 
  
Ihr erhaltet im Anschluss an euren Selbsttest in der Schule einen Laufzettel, auf dem die am WBG 
durchgeführten Selbsttests dokumentiert werden. Diese Laufzettel dienen Euch als fortlaufende, 
schulinterne Belege für die Teilnahme an Selbsttests mit negativen Testergebnissen.  
Diesen Laufzettel müsst Ihr mit Euch führen und auf Verlangen den Lehrkräften vorzeigen.  
 
Aus aktuellem Anlass hier noch einmal der Hinweis, dass die Laufzettel, auf denen die WBG-
Selbsttests dokumentiert sind, in Papierform (!) zum Unterricht/zur Klausur mitzubringen sind (keine 
Handyfotos etc.). Lediglich die Ergebnisse von Bürgertests werden neben der Papierform auch digital 
akzeptiert, da sie von den Testzentren zum Teil nur digital ausgestellt werden. 
 
Der Beleg eines aktuellen und negativen Selbsttests mit Hilfe des Laufzettels oder ein gültiger 
Bürgertest ist die Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an Klausuren.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
H.-J. Enting 
für die erweiterte Schulleitung 
 


